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Abkürzungsverzeichnis

EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung

PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
AOS Assurance obligatoire des soins
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Der Datenschutzbeauftragte Hanspeter Thür hatte 2009 eine Klage gegen Google Street
View beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht, weil die Fotografien bei Google
Street View nicht zu 100 Prozent anonymisiert seien. Dadurch, so Thür, dass Gesichter
und Nummernschilder teils noch erkennbar seien, werde das Datenschutzgesetz
verletzt. Es war das erste Mal, dass Google in einem Land vor Gericht gezogen wurde.
Das Bundesverwaltungsgericht entschied in seinem Urteil vom 30. März 2011, dass
Google Street View alle noch erkennbaren Gesichter und Nummernschilder manuell
verwischen muss. Besonders strenge Auflagen gelten bei Bildern im Bereich von
sensiblen Einrichtungen wie Frauenhäusern, Altersheimen und Gefängnissen. Zudem
muss Google über geplante Aufnahmefahrten und Aufschaltungen der Bilder ins Netz in
Lokalzeitungen informieren. Weiter sind Bilder unzulässig, welche von der Strasse aus
nicht sichtbare Höfe und Gärten zeigen. Google Street View war von dem Urteil
enttäuscht und kündigte an, den Rechtsspruch an das Bundesstrafgericht
weiterzuziehen. Im Falle einer erneuten Niederlage drohte Google Street View mit der
Abschaltung des Dienstes in der Schweiz. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 30.03.2011
NADJA ACKERMANN

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht 2012 nahezu alle Forderungen des
Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten betreffend des Datenschutzes durch Google
Street View gutgeheissen hatte, hat das Bundesgericht die Beschwerde von Google nur
teilweise bestätigt. So muss der Internetdienst keine vollständige Anonymisierung aller
im öffentlichen Raum fotografierten Personen garantieren. Jedoch darf die
Fehlerquote beim Verwischen höchstens ein Prozent betragen und Einspruchswege per
Internet und Post müssen offengehalten werden. Die anderen Forderungen des
Datenschützers, wie etwa die vollständige Anonymisierung im Bereich von heiklen
Einrichtungen, wurden auch vom Bundesgericht unterstützt. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 08.06.2012
NADJA ACKERMANN

Ebenfalls ins Visier des Datenschützers geriet der Online-Suchdienst Moneyhouse. Der
Dienst hatte begonnen, neben Wirtschaftsauskünften auch Privatadressen zu
veröffentlichen, um Zugriffe auf die Website und somit deren Werbeeinahmen zu
erhöhen. Auf ein Gesuch des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten erliess das
Bundesverwaltungsgericht eine superprovisorische Verfügung, nach welcher der
Internetdienst die Suchfunktion für Adressen von Personen per sofort einstellen
musste. Nach der Anhörung der Stellungnahme von Moneyhouse kam das Gericht auf
seine Anordnung zurück und wies das Gesuch von Hanspeter Thür ab. Es genüge, wenn
Gesuche auf Löschung innert kürzester Frist bearbeitet würden. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 20.07.2012
NADJA ACKERMANN

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Ende 2017 lancierte die Krankenkasse Helsana eine App mit dem Namen Helsana+, mit
der man für verschiedene sportliche, aber auch soziale Aktivitäten wie Joggen,
Fitnesstraining oder Vereinsmitgliedschaften Rabatte in der Zusatzversicherung bis
CHF 300 sowie in der Grundversicherung bis CHF 75 erhält. Ähnliche Bonusprogramme
für die Zusatzversicherungen gäbe es zwar schon länger, neu sei aber das
entsprechende Angebot für die Grundversicherung, berichteten die Medien. Dieser
Aspekt löste in der Presse breite Diskussionen aus. Mit dieser App eröffne die Helsana
die «Jagd nach besten Risiken» erneut, empörte sich etwa Lukas Bäumle vom
Seniorenrat. Die Belohnung von jungen, gesunden Personen diskriminiere die
körperlich beeinträchtigten oder betagten Personen und führe zu einer neuen Art der
Risikoselektion, pflichtete ihm Marianne Streiff-Feller (evp, BE) bei und auch Karl Vogler
(csp, OW) und Gesundheitsminister Berset kritisierten, dass die App dem
Solidaritätsgedanken der OKP wiederspreche und die Chancengleichheit verletze.

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 27.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Geteilt wurde die Kritik auch von verschiedenen Organisationen aus Konsumenten- und
Patientenschutz und Pflege, Behindertenorganisationen sowie Gewerkschaften in
einem Positionspapier. Sie verwiesen zudem auf technisch nicht versierte oder auf ihre
Privatsphäre bedachte Personen, die ebenfalls diskriminiert würden. 
Doch nicht nur wegen möglicher Diskriminierung wurde die App kritisiert, sondern auch
wegen dem Datenschutz. Gesundheitsdaten gelten gemäss Datenschutzgesetz als
besonders schützenswerte Daten. Die Helsana erhalte nun dank der App viele
persönliche Informationen und Gesundheitsdaten, wie die Informationen aus
Fitnesstrackern, Fotos der Versicherten oder Angaben über Vereinsmitgliedschaften,
berichtete die Presse. Zudem sammle und verkaufe die App gemäss der Stiftung
Konsumentenschutz Unmengen von Daten im Hintergrund. Zwar erklärte die Helsana,
keine heiklen Daten zu speichern und die Informationen nicht weiterzugeben, jedoch
gewährten die AGB der Versicherung gemäss Konsumentenschutz sehr viel
weiterreichende Möglichkeiten – unter anderem eine stillschweigende Änderung der
Nutzungsart. 
Auf Kritik stiess die App auch in der Bevölkerung. So zeigte eine Befragung von 3'055
Personen durch die Forschungsstelle Sotomo, dass eine Mehrheit der Bevölkerung
verhaltensabhängige Krankenkassenprämien ablehnt. Entsprechend trafen sowohl eine
Prämiensenkung für Achtsame (56%) sowie eine Prämienerhöhung für Unachtsame
(60%) bei den Befragten insgesamt auf Ablehnung. Eine Umfrage der Stiftung für
Konsumentenschutz verdeutlichte zudem, dass das Bonusprogramm der Helsana auch
in der Branche selbst auf Kritik stiess. 6 von 15 grossen Krankenkassen gaben
ausdrücklich an, Rabattsysteme in der Grundversicherung abzulehnen. 

In der Folge reichten Karl Vogler (Ip. 18.3373), Marianne Streiff-Feller (Ip. 18.3282) und
Prisca Birrer-Heimo (sp, LU; Ip. 18.3354) Interpellationen zu diesem Thema im
Nationalrat ein. Darin fragten sie den Bundesrat, ob er auch der Meinung sei, dass
solche Bonusprogramme dem Solidaritätsgedanken zuwiderlaufen würden, ob solche
Programme gemäss KVG zulässig seien und welche gesetzlichen Massnahmen nötig
seien, um solche Programme zu verhindern. Der Bundesrat verwies darauf, dass eine
Ungleichbehandlung von Versicherten, Prämienrabatte für gesundes Verhalten sowie
eine Zweckentfremdung der Prämiengelder in der Grundversicherung bereits jetzt
unzulässig seien, weshalb er keine gesetzlichen Massnahmen als nötig erachte. Die
Helsana verwende aber für ihr Rabattprogramm nur Gelder aus der Zusatzversicherung,
nicht aus der Grundversicherung. Hingegen kritisierte der Bundesrat denselben Punkt,
welcher im April 2018 bereits der Eidgenössische Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB), Adrian Lobsiger, angesprochen hatte. Diesem
missfiel insbesondere der Zugriff der Zusatzversicherung der Helsana auf Daten der
Grundversicherung, welchem die Versicherten für den Erhalt der Boni zustimmen
müssten. Dies verstosse gegen das Datenschutzgesetz, da die Datenverarbeitung in den
Sozialversicherungen einer gesetzlichen Grundlage unterliegen müssten, betonte er.
Die Helsana erachtete die freiwillige Zustimmung der Individuen hingegen als
«ausreichende rechtliche Grundlage»; zudem sei man damit nicht dem KVG
unterworfen, weil die Prämien aus freien Mitteln der Versicherung, nicht aus den
Geldern der OKP bezahlt würden. 
Nachdem die Helsana der Aufforderung Lobsigers, das Bonusprogramm auf die
Zusatzversicherung zu beschränken, nicht nachgekommen war, gelangte dieser vor das
Bundesverwaltungsgericht, das nun entscheiden musste, ob «die Vergütungen das
Prinzip des diskriminierungsfreien Zugangs zur Grundversicherung unterlaufe», wie es
der Tagesanzeiger formulierte. Nicht Sache des Gerichtsverfahrens waren hingegen die
Menge und die Verwendung der durch die App gesammelten Daten. Das
Bundesverwaltungsgericht stützte Lobsigers Einschätzung teilweise. Es entschied, dass
eine Einwilligung zur Weitergabe der Daten nur über die App nicht ausreiche und die
Helsana die unrechtmässig beschafften Daten löschen müsse. Diesen Aspekt habe die
Helsana aber bereits nach der Beschwerde des Datenschützers geändert, mittlerweile
erfolge die Einwilligung bereits nach den gesetzlichen Vorgaben, berichteten die
Medien. Offen liess das Gericht die Frage, ob das Bonusprogramm einer versteckten
Prämienverbilligung gleichkomme und damit gegen das KVG verstosse. 4
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Neue Medien

Das Bundesgericht unterstellte in einem neuen Urteil den E-Mail-Verkehr – ähnlich
dem Telefonverkehr – unter den Schutz des Fernmeldegeheimnisses. Deshalb darf und
muss ein Internet-Provider Daten zu einer E-Mail nur dann an
Strafuntersuchungsbehörden herausgeben, wenn dafür eine richterliche Genehmigung
vorliegt. Das Urteil bezog sich auf einen Fall, bei welchem der Provider Swiss Online AG
von der Bezirksanwaltschaft Dielsdorf und der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich
aufgefordert worden war, der Polizei in einer Strafuntersuchung wegen Erpressung
Auskunft über den wahren Absender einer gefälschten E-Mail zu erteilen. In einem
anderen Fall von möglicher Computerkriminalität stützte das Bundesgericht das
Vorgehen der Behörden und segnete eine Hausdurchsuchung bei einem Provider auf
Begehren der baselstädtischen Staatsanwaltschaft ab. 5

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 06.04.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Im Berichtsjahr bot die Firma Google im Internet die neue Dienstleistung “Street View”
an, mit der Bilder von Strassen in allen grösseren Städten der Schweiz angeschaut
werden können. Auf den Bildern sind teilweise Gesichter und Autonummern zu
erkennen. Der eidgenössische Datenschützer Hanspeter Thür reichte deswegen Klage
gegen „Google Street View“ ein. Thür will mit der Klage klären, ob es das Recht auf das
eigene Bild noch gibt. 6

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 14.11.2009
SABINE HOHL
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